
-Nachdenkliches- 

 

Die Bezeichnung  “unqualifiziert“ 

wird in deutschen Wörterbüchern u.a. 

wie folgt ausgelegt: 

 

untauglich, 

ungeeignet, 

unbrauchbar, 

unfähig, 

ohne Sachkenntnis,    (Quellen: Duden, Wikipedia, www)  

 

???????? 

 

Bestimmen Sie also selbst, wem Sie Ihre Gesundheit,  

die Ihrer Patienten und als Auftraggeber, Ihre rechtliche 

Unbescholtenheit anvertrauen. (Haftung bei Falschverordnung) 

 

Denn, wenn schon gesetzlichen Krankenkassen die 

Tätigkeiten von  sogenannten 

 

“Sonder-Miet-Wagen“ (Kunstname) 

 

im direkten Zusammenhang auf  Info-Listen, 

ausdrücklich als  –unqualifiziert- bezeichnen,  

dann sollten Sie als “Kunde bzw. als Auftraggeber“ 

sehr nachdenklich werden ! 

 

 (NT) 

 

Sicherheit bedeutet Kostensenkung. Das gilt auch für die 

Einhaltung des Hygieneschutzgesetzes. 

Geringe Mehrkosten sparen extreme Folgekosten ! 


